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Bebauungsplan Nr. 63 B "Am Waldbeerenberg" der Stadt Monheim am Rhein; 
Beteiligung gemäß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch 

 
 Entwicklungsziel 1 - Erhaltung       

 Entwicklungsziel 2 - Anreicherung       

 Entwicklungsziel 3 - Wiederherstellung       

 Entwicklungsziel 4 - Ausbau       

 Entwicklungsziel 5 - Ausstattung       

 Entwicklungsziel 6 - Temporäre Erhaltung       
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 Landschaftsschutzgebiet 

 Geschützter Landschaftsbestandteil 

 Brachfläche 

 Sonstiges 

 
 FFH-Gebiet 

 300m Zone zum FFH-Gebiet 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beirat stimmt der Verwaltungsabsicht zu, im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-
planes 63 B„Am Waldbeerenberg“ der Stadt Monheim am Rhein keine Bedenken und Anre-
gungen abzugeben.  
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Bebauungsplan Nr. 63 B "Am Waldbeerenberg" der Stadt Monheim am Rhein; 
Beteiligung gemäß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch 

 
 
1. Anlass der Planung: 
 

Die vorhandene Bezirkssportanlage an der Bregenzer Straße soll aus städtebaulichen Grün-
den (u. a. Lärmschutz) kleinräumig verlagert werden. Durch die Verlagerung an den Randbe-
reich wird die Möglichkeit geschaffen, den jetzigen Sportplatz als Wohnbaufläche um zu nut-
zen. Zusätzlich sollen auf einer ca. 3,6 ha großen, östlich an den neuen Sportplatz angren-
zenden Fläche weitere Wohnbauflächen entwickelt werden. Dies wird mit der sehr großen 
Nachfrage nach hochwertigem Wohnungseigentum begründet.  
 
2. Örtlichkeit des Vorhabens: 
 

Das Plangebiet liegt im nordöstlichen Bereich des Stadtteils Baumberg. Die genaue Lage ist 
aus den Anlagen zu ersehen.  
 

 
 
3. Dimensionierung des Vorhabens: 
 

Die geplante Nutzung des ca. 80.400 qm großen Plangebietes teilt sich wie folgt auf:  
Verkehrsflächen:               ca.  9.300 qm 
Grünflächen:                     ca. 40.000 qm 
Nettobauland (WA):          ca. 27.400 qm 
Versorgung (RVB/ RKB):  ca.   3.700 qm 

Es sollen ca. 140 Wohneinheiten entstehen. Davon sind ca. 100 Einzel,- Doppel- und Reihen-
häuser sowie Winkelhofbungalows sowie ca. 40 Einheiten im Geschosswohnungsbau vorge-
sehen.  
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4. Beschreibung des derzeitigen Zustandes: 
 

Im Wesentlichen wird das durch eine Hochspannungsleitung durchzogene Plangebiet derzeit 
landwirtschaftlich genutzt. Lediglich im Süden befindet sich ein Spielplatz, der durch einen 
Gehölzbestand eingefasst ist.  
 
5. Verhältnis des Vorhabens zum Artenschutz: 
 

Für den Bebauungsplan wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung (ASP), Stufe I durchge-
führt. Insgesamt kommt die Gutachterin zu dem Ergebnis, dass artenschutzrechtliche Verbots-
tatbestände nicht erfüllt werden (siehe unten).  
 

 
 
6. Verhältnis des Vorhabens zur Eingriffsregelung: 
 

Das Vorhaben bedingt Eingriffe in Natur und Landschaft. Es wurde ein „Landschaftspflegeri-
scher Fachbeitrag“ (LBP) mit einer Eingriffsbilanzierung erarbeitet. Dabei kommt der LBP zu 
dem Ergebnis, dass ein Defizit von 32.863 Punkten besteht. Dieses Defizit soll durch eine 
Abbuchung aus dem städtischen Ökokonto „Steinacker“ ausgeglichen werden.  
 
7. Bestehendes Planungsrecht: 
 

Der Regionalplan (GEP 99, 54. Änderung) weist den Planbereich als „allgemeinen Sied-
lungsbereich“ aus. Die angrenzenden Bereiche sind als „allgemeiner Freiraum“ mit der über-
lagernden Darstellung eines „Regionalen Grünzuges“ ausgewiesen. Die 54. Änderung des 
Regionalplanes wurde am 04.07.2008 durch den Regionalrat genehmigt.  
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Die 54. Flächennutzungsplanänderung wurde im Vorfeld mit der Bezirksregierung abge-
stimmt und am 29.05.2013 genehmigt. Der vorliegende Bebauungsplan wird aus den Darstel-
lungen der 54. Änderung des Flächennutzungsplanes entwickelt.  
Im Landschaftsplan liegt das Plangebiet größtenteils im Entwicklungsziel „Anreicherung“. Ein 
kleiner Teil ist mit dem Entwicklungsziel „temporäre Erhaltung“ belegt. Natur- oder Land-
schaftsschutzgebiete werden nicht berührt.  
 
8. Beurteilung der geplanten Maßnahme: 
 

Die untere Landschaftsbehörde beabsichtigt, unter Beachtung aller im LBP dargestellten 
Schutz-, Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen keine Bedenken gegen den Be-
bauungsplan Nr. 63 B der Stadt Monheim am Rhein zu erheben.  
 
 
 
 
Anlagen:  
 

1. Übersichtsplan und Auszug aus dem Landschaftsplan 
2. Bebauungsplan und städtebauliches Konzept 
3. Luftbild und Schrägluftbild 
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